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Einleitung XIII

Die Aufzeichnung ist wohl noch vor dem Jahre
1220 niedergesch rieben. Denn die Anlage des 14. Quaternio
f 97—104’ wurde nach Ausweis der Einleitungsworte zu den folgen¬

den Traditionen an der Spitze von Blatt 97 (Heuwieser a.a.O. nr. 949)
nach dem Tod des Königs Otto von Braunschweig (f 19. 5. 1218)
begonnen und vermutlich noch vor dem Jahre 1220 vollendet10). Auch
die Vorlage kann schon auf Grund des Inhaltes (Lebenszeit der

aufscheinenden Personen) kaum erheblich älter sein.

Bisheriger Abdruck in Auswahl aus f 101—102h MB. 29 b, 273/4

c) T e i 1 u r b a r P5 f 114’

Das Teilurbar innerhalb der 16. Lage verzeichnet auf f 114 5 in
drei Spalten Besitzungen in Oberösterreich und ihre Reichnisse von
drei Ämtern, worauf dann auf gleicher Seite sich Zensualenlisten

anschließen 11
). Es stellt inseine mumfangreichstenPosten

(„De officio Heinrici de Hakkenbuech<c

) und einem weiteren („Ex
officio Wilhardi de Merenbach“) eineKorrespondenzüber-
lieferung zu dem Posten über die O b 1 a i e i n k ü n f t e
ausOrtenOberösterreichs „Isti sunt redditus oblationumcc

der vorgenannten Urbaräufzeichnung auf f 103’ und 104 dar. Gleich¬

wohl beruhen die beiden Entsprechungen kaum auf gleicher Vorlage,
nachdem abgesehen von anderen Gründen die Reihenfolge der Orte
völlig verschieden ist. Die Urbarnotiz über das Amt des Albero von
Freinberg (f 114 5

, 3. Sp.), die sich hinter dem Amte Heinrichs von
Hackenbuch anschließt, hat sonst nirgends eine Parallele.

Die erwähnte enge Verwandtschaft der beiden
Urbaraufzeichnungen P5 f 103V104 und 114 5 erwies sich

für die Identifizierung vieler der in beiden Überliefe¬

rungen angeführten oberösterreichischen Orts¬
namen, die anderenfalls selbst bei Verwertung der reichlich vorhan¬

denen domkapitelschen Urbare der späteren Zeit und sonstiger Hilfs¬
mittel vielfach kaum möglich gewesen wäre, von außerordent¬
lichem Werte. Die Deutung wurde durch die an sich selbstver¬

ständliche Annahme erleichtert, daß bei zeitlich einander so nahe¬

stehenden Urbaren jeweils für die gleichen Güter auch gleiche Leistun¬

10. Heuwieser, a.a.O. Einl. p. XXXIII. Ein terminus post quem ist auch durch das

,anniversarium Ulrici Prenzignarii’ (im Text bei Nr. 23 f.) gegeben. Ulr. Pr.
begegnet bis etwa 1213.

11. Vgl. Heuwieser ebenda nr. 1476—1478.
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